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8.2 Vorschriften für die Ausbildung der Sachkundigen

8.2.1 Allgemeine Vorschriften für die Ausbildung der Sachkundigen

8.2.1.1 Ein Sachkundiger muss mindestens 18 Jahre alt sein.

8.2.1.2 An Bord von Schiffen, die gefährliche Güter befördern, muss ein Sachkundiger

anwesend sein, der im Besitz einer Bescheinigung ist, die

- von der zuständigen Behörde oder einer von dieser Behörde anerkannten Stelle

ausgestellt wurde oder

- von der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt als gleichwertig anerkannt wurde

und mit der bescheinigt wird, dass er an einer Schulung teilgenommen und eine

Prüfung über die besonderen Anforderungen bestanden hat, die bei der Beförderung

gefährlicher Güter in Schiffen zu erfüllen sind.

8.2.1.3 Sachkundige nach 8.2.1.2 müssen an einem Basiskurs teilnehmen. Der Kurs muss im

Rahmen eines von der zuständigen Behörde anerkannten Lehrgangs erfolgen.

Wichtigstes Ziel des Kurses ist es, den Sachkundigen die Gefahren bewusst zu machen,

die mit der Beförderung gefährlicher Güter verbunden sind, und ihnen Grundkenntnisse

zu vermitteln, die erforderlich sind, um die Gefahr eines Zwischenfalls auf ein

Mindestmaß zu beschränken und, sofern ein solcher eintritt, ihnen zu ermöglichen, die

Maßnahmen zu treffen, die für ihre eigene Sicherheit, die der Allgemeinheit und zum

Schutz der Umwelt sowie zur Begrenzung der Folgen des Zwischenfalls erforderlich

sind. Diese Schulung, zu der praktische Einzelübungen gehören müssen, erfolgt als

Basiskurs und muss mindestens die in 8.2.2.3.1.1 und die in 8.2.2.3.1.2 oder

8.2.2.3.1.3 genannten Prüfungsziele beinhalten.

8.2.1.4 Jeweils nach fünf Jahren muss der Sachkundige durch entsprechende

Eintragungen der zuständigen Behörde oder einer von dieser Behörde

anerkannten Stelle in seiner Bescheinigung nachweisen können, dass er innerhalb

des letzten Jahres vor Ablauf der Gültigkeit seiner Bescheinigung mit Erfolg einen

Wiederholungskurs durchlaufen hat, der auf die in 8.2.2.3.1.1 und die in 8.2.2.3.1.2 oder

8.2.2.3.1.3 genannten Prüfungszielen aufbaut und insbesondere Neuerungen enthält. Die

neue Geltungsdauer beginnt mit dem Ablaufdatum der Bescheinigung. In den übrigen

Fällen ab Datum des Teilnahmenachweises.

8.2.2 Besondere Vorschriften für die Schulung der Sachkundigen

8.2.2.1 Die erforderlichen theoretischen Kenntnisse und praktischen Fähigkeiten sind

durch theoretische Schulung und praktische Übungen zu vermitteln. Die theoretischen

Kenntnisse sind durch eine Prüfung nachzuweisen. Während des

Wiederholungskurses muss mittels Übungen und Tests sichergestellt werden, dass der

Teilnehmer aktiv am Kurs teilnimmt.



8.2.2.2 Der Schulungsveranstalter hat sicherzustellen, dass die Lehrkräfte über gute

Kenntnisse verfügen und die neuesten Entwicklungen hinsichtl ich der

Regelungen und Schulungsvorschriften für die Gefahrgutbeförderung

berücksichtigen. Der Unterricht muss praxisnah sein. Der Lehrplan muss entsprechend

der Anerkennung auf der Grundlage der in 8.2.2.3.1.1 bis 8.2.2.3.1.3 und 8.2.2.3.3.1 oder

8.2.2.3.3.2 genannten Prüfungsziele erstellt sein. Basiskurse und ihre Wiederholungen

müssen praktische Einzelübungen umfassen (siehe 8.2.2.3.1.1).

8.2.2.3 Aufbau der Schulung

Die Erst- und Wiederholungskurse sind im Rahmen von Basiskursen (siehe 8.2.2.3.1)

und gegebenenfalls Aufbaukursen (siehe 8.2.2.3.3) durchzuführen. Die Kurse nach

8.2.2.3.1 können in drei Varianten angeboten werden: Trockengüterschifffahrt,

Tankschifffahrt und kombiniert Trockengüter-/Tankschifffahrt.

8.2.2.3.1 Basiskurse

Basiskurs Trockengüterschifffahrt

Vorbildung: Keine

Kenntnisse: ADNR allgemein mit Ausnahme von 3.2 (Tabelle C), 7.2 und 9.3

Befugnis: Trockengüterschiffe

Ausbildung: Allgemein 8.2.2.3.1.1 und Trockengüterschiffe 8.2.2.3.1.2

Basiskurs Tankschifffahrt

Vorbildung: Keine

Kenntnisse: ADNR allgemein mit Ausnahme von 3.2 (Tabelle A und B), 7.1,

9.1, 9.2, 9.3.1 und 9.3.2

Befugnis: Tankschiffe, bei der Beförderung von Stoffen, für die ein Tankschiff

des Typs N vorgeschrieben ist

Ausbildung: Allgemein 8.2.2.3.1.1 und Tankschiffe 8.2.2.3.1.3

Basiskurs kombiniert Trockengüter-/Tankschifffahrt

Vorbildung: Keine

Kenntnisse: ADNR allgemein mit Ausnahme von 9.3.1 und 9.3.2

Befugnis: Trockengüterschiffe und Tankschiffe, bei der Beförderung von

Stoffen, für die ein Tankschiff des Typs N vorgeschrieben ist

Ausbildung: Allgemein 8.2.2.3.1.1, Trockengüterschiffe 8.2.2.3.1.2 und

Tankschiffe 8.2.2.3.1.3


